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Grundsätze 
§ 2 Jehle Aufgaben des Vollzuges 
§ 2 
Aufgaben des Vollzuges 
 
Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in so-

zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Voll-
zug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten. 
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I. Allgemeine Hinweise 
 
Die Vorschrift enthält die gesetzliche Beschreibung (Legaldefinition) des Vollzugs-

ziels (Rdn. 10 ff) und beschäftigt sich mit Aufgaben des Vollzuges. Sie versucht ferner, 
die den Vollzug belastenden und erschwerenden „Zielkonflikte“ (Rdn. 18 f) wenn nicht 
zu beheben, so doch zu vermindern. 

 
1. Gerichtliche Strafzumessung und Vollzugsziel. Die Freiheitsstrafe ist zu voll-

ziehen, wenn ihr ein rechtskräftiges Strafurteil zugrunde liegt. Das Strafgericht verhängt 
Freiheitsstrafen nach den Vorschriften des StGB. Danach sind für das „ob“ und das „wie 
lange“ einer Freiheitsstrafe die Schwere der vom Täter begangenen Rechtsverletzung 
– sie führt zu dem verbindlichen gesetzlichen Strafrahmen – und innerhalb des so ge-
fundenen Strafrahmens vornehmlich das Maß der Schuld des Täters (§ 46 StGB) be-
stimmend. Erst nach Auffinden eines solchen „Schuldrahmens“ werden auch im Bereich 
der gerichtlichen Strafzumessung Überlegungen spezialpräventiven Inhalts („Folgen 
der Verurteilung für den Täter“, § 46 Abs. 2 StGB, Schutz der Allgemeinheit durch zeit-
weise Einsperrung des Täters und – § 47 Abs. 1, § 56 Abs. 1 und Abs. 2 StGB – vermuteter 
Resozialisierungserfolg) wirksam (im Einzelnen LK-Theune 2006 § 46 Rdn. 19 ff; K/S-
Schöch 2002 § 6 Rdn. 51; Laubenthal 2011, Rdn. 176 ff; Schäfer/Sander/van Gemmeren Pra-
xis der Strafzumessung 2008, Rdn. 473 ff). Bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen bis 
zwei Jahren hängt es allerdings in erster Linie von den spezialpräventiven Gesichtspunk-
ten der erwarteten Legalbewährung ab, ob der Verurteilte als Bewährungsproband in 
Freiheit bleibt oder die Strafe im Strafvollzug verbüßen muss. Über zwei Jahre Strafdauer 
lassen indes eine Strafaussetzung zur Bewährung nicht zu; und deshalb werden im 
Strafvollzug Freiheitsstrafen auch an Tätern vollzogen, die weder resozialisiert werden 
müssen noch für die Allgemeinheit gefährlich sind. Zu denken ist dabei an Verurteil-
te, die in Konfliktsituationen schwere Verbrechen begangen haben und mitunter erst 
Jahre nach der Tat, inzwischen wohleingegliedert und unauffällig lebend, als Täter er-
mittelt worden sind. Ähnlich ist es bisweilen bei Personen, die im Zusammenhang mit 
ihrem Beruf bestehende Möglichkeiten zu umfangreichen Vermögensstraftaten miss-
braucht haben, nach Entdeckung und Entfernung aus der von ihnen kriminell genutzten 
Position aber in der Lage und meistens auch bereit sind, ihr Brot in dem erlernten Beruf 
rechtschaffen zu erwerben (eindrucksvolles Beispiel BGHSt 29, 319 ff – allerdings bedür-
fen auch oft solche Täter resozialisierender Behandlung: Seebode 2001, 53). Auch in 
zahlreichen anderen Fällen wird jedenfalls die Strafhöhe nicht vorrangig nach den Er-
fordernissen der in § 2 genannten Aufgaben des Strafvollzuges bemessen. Selbstver-
ständlich sind aber diese Freiheitsstrafen, die von den in § 2 genannten Aufgaben des 
Vollzuges nicht erfasst werden, rechtens und müssen vollzogen werden. Das gilt auch 
für den Vollzug der Freiheitsstrafe gegen zwar resozialisierungsbedürftige, aber resozia-
lisierungsunfähige Gefangene (a. A. Köhne ZRP 2003, 207, 210, der den Vollzug dann für 
verfassungswidrig hält!), soweit es solche denn geben sollte. Ihr Vollzug dient dann der 
Vergeltung des schuldhaft begangenen Unrechts und – generalpräventiv – der Be-
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stätigung der Rechtsordnung (Arloth 2011 Rdn. 6). Dies gilt im Übrigen auch für jede 
andere Freiheitsstrafe, deren Verhängung und Bemessung (mehr oder weniger zufällig) 
auch im Sinne der in § 2 erwähnten Aufgaben des Strafvollzugs funktional isg91 

t (BVerfG – Beschluss nach § 93 a BVerfGG – 19.9.1980, 2 BvR 963/79). Sie wird „vom 
Gefangenen auch nur so akzeptiert“ (OLG Stuttgart ZfStrVo 1984, 252 f; Seebode 1997, 82; 
Böhm 2003 Rdn. 22 f). Im Gesetzgebungsverfahren erschien dies „so selbstverständlich“, 
dass die ausdrückliche Aufnahme dieses Gesichtspunkts in das Gesetz „für überflüssig“ 
gehalten wurde (vgl. BVerfGE 64, 261, 276). 

Es hätte nichts geschadet, wenn auch im StVollzG diese selbstverständliche und 
unstreitige Rangfolge und Abhängigkeit der Freiheitsstrafe ausdrücklich formuliert 
worden wäre. Da das nicht geschehen ist, entstehen bei Verurteilten, Mitarbeitern  
des Strafvollzugs und in der Öffentlichkeit leicht Fehlvorstellungen über die Bedeu- 
tung der Freiheitsstrafen und ihres Vollzugs. Die Freiheitsstrafe ist ein zur Ahndung 
der schuldhaften Straftat dem Verurteilten auferlegtes Strafübel, eine Rechtseinbuße. 
Jede Verschleierung dieses Sachverhalts ist schädlich und erschwert die Erreichung  
des Vollzugsziels. Dem Verurteilten können die ihn durch den Vollzug der Freiheits-
strafe treffenden Beschränkungen und Belastungen niemals allein (oder auch nur 
überwiegend) aus den in § 2 genannten Aufgaben des Strafvollzugs und schon gar 
nicht aus dem Vollzugsziel erklärt werden. Wird ihm der wahre Hintergrund seines 
Strafleidens verschwiegen oder zerredet, so fühlt er sich letzten Endes betrogen oder 
für dumm verkauft, denn „wäre die Freiheitsstrafe eben nicht als Strafe unentbehrlich, 
würde sie kaum als Behandlung eingeführt werden“ (H. Mayer in: Busch/Edel (Hrsg.) 
Erziehung zur Freiheit durch Freiheitsentzug 1969, 199, 211). Schöch ist zuzustimmen, 
dass die erheblichen Rechtsbeschränkungen der Freiheitsstrafe nicht Aufgabe des Voll-
zugs, sondern als Reflex der im richterlichen Strafurteil angeordneten Sanktion des- 
sen (häufig störende, vom Gesetzgeber aber gewollte) Rahmenbedingung sind (K/S-
Schöch 2002 § 6 Rdn. 10). In die Beschreibung der Aufgaben des Strafvollzugs gehört 
dieser Sachverhalt deshalb auch nicht. Das Problem ist aber, dass der Leser des  
StVollzG an keiner Stelle erfährt, was wirklich „Sache ist“ (vgl. hierzu Seebode 1997, 
78 ff; Böhm 2003 Rdn. 22). Zu den Rechtsbeschränkungen im Strafvollzug vgl. § 4 
Rdn. 3, 13, 23 f. 

 
2. Rechtseinschränkung, Vollzugsziel und Strafzwecke. Die – vergeltende – 

Rechtseinschränkung ist Freiheitsentzug unter den belastenden Bedingungen eines 
Anstaltsaufenthalts (Böhm 2003 Rdn. 2) in dem durch das StVollzG gesteckten Rah-
men. Das wird verschiedentlich an den Grenzen der „Leistung“ deutlich: z. B. zugesi-
cherte Besuchszeit von einer Stunde im Monat (§ 24 Abs. 1 Satz 2, viel weniger als in jeder 
anderen sozialen Einrichtung). Zusätzlich realisiert sich das Maß vergeltender 
Rechtseinschränkung in der Zuweisung von Mitteln für den Strafvollzug. Hier wird eine 
Rolle spielen, dass die Lebenshaltung anderer sozial zu unterstützender Gruppen in der 
Allgemeinheit höher angesehen wird als die der Strafgefangenen. Die im StVollzG ge-
währten besseren Bedingungen für Sicherungsverwahrte (§§ 131–133) tragen dem Um-
stand Rechnung, dass diese Verurteilten die ihnen für ihre Straftaten zugemessene Frei-
heitsstrafe schon verbüßt haben und nun darüber hinaus nur noch festgehalten werden, 
weil sie als zu gefährlich für die Allgemeinheit gelten (AK-Feest/Lesting 2012 Rdn. 1 zu 
§ 131). Die gegenüber dem Vollzug der Freiheitsstrafe günstigeren Haftbedingungen der 
Insassen, an denen Strafarrest vollzogen wird, hängen damit zusammen, dass Strafarrest 
seinem Anlass nach die weniger einschneidende Strafe ist (C/MD 2008 zu § 167). Schließ-
lich hat die Untersuchungsgefangenen gewährte bessere Lebenshaltung ihren Grund in 
der Unschuldsvermutung (BVerfGE 35, 311, 320). 
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Das Vollzugsziel entspricht dem Strafzweck der positiven Spezialprävention, der 
(Re-)Sozialisierung, von Schüler-Springorum für die im Strafvollzug Befindlichen zutref-
fend als „Ersatzsozialisation“ bezeichnet (Was stimmt nicht mit dem Strafvollzug? 
Hamburg 1970, 49). Die in Satz 2 formulierte weitere Aufgabe des Vollzugs entspricht 
dem Strafzweck der negativen Spezialprävention, dem Sicherungszweck. Der ebenfalls 
zur Spezialprävention zu rechnende Warneffekt der Strafe (Individualabschreckung) 
wird durch den Vollzug der Freiheitsstrafe fraglos verwirklicht, ist aber weder Teil des 
Vollzugsziels noch (weitere) Aufgabe. Er wird durch den gesetzmäßigen Vollzug der 
Freiheitsstrafe erfüllt und im Einzelfall Bedeutung erlangen, eine eigenständige Berück-
sichtigung findet er nicht. Auch die (positive wie negative) Generalprävention ist weder 
Ziel noch Aufgabe des Vollzuges, wird vielmehr durch den gesetzmäßigen Vollzug der 
Freiheitsstrafe bewirkt, ohne dass sie bei der Ausgestaltung des Vollzugs im Rahmen des 
Gesetzes insgesamt oder bei der Behandlung des Gefangenen im Einzelfall Beachtung 
finden dürfte (so OLG Frankfurt NStZ 2002, 53 f, mit krit. Anm. Arloth 280 gegen OLG 
Frankfurt NStZ 1983, 140, mit krit. Anm. Feest und Kaiser). 

Dies gilt ebenso für die Vergeltung oder die Schwere der Schuld. Diese Gesichts-
punkte werden bei der Verhängung und Bemessung der Strafe berücksichtigt. Es ver-
steht sich von selbst, dass eine unterschiedliche Vollzugsgestaltung bei gleichlangen 
Strafen wegen verschieden zu bewertender Schuldschwere ein systemfremder und 
rechtswidriger Eingriff der Vollzugsbehörde wäre, eine nachträgliche Korrektur einer der 
rechtsprechenden Gewalt vorbehaltenen Bewertung. Nun ermöglicht es das Gesetz aber 
umgekehrt, die Freiheitsstrafe im geschlossenen Vollzug zu vollziehen, das Übel des 
Freiheitsentzuges aber auch in einem durch Strafurlaube und Arbeit im freien Beschäfti-
gungsverhältnis gestalteten offenen Vollzug weitgehend zurückzunehmen. Diesen un-
terschiedlichen Vollzugsgestaltungen sind die Gefangenen, unabhängig von der Straf-
dauer und weitgehend abhängig von unverschuldeten persönlichen und sozialen 
Entwicklungen und Verhältnissen, ausgesetzt. Die für die Versagung von Lockerungen 
maßgebliche Missbrauchsgefahr (vgl. § 11 Rdn. 14 ff) kann oft von den Gefangenen selber 
schlecht beeinflusst werden (Seebode 2001, 49 f). Die in diesem Sachverhalt liegende 
Ungerechtigkeit: die der Schuld angemessene Strafe wird je nach (weitgehend) unver-
schuldeter Gefährlichkeit mehr oder weniger einschneidend vollzogen, widerspricht in-
dessen nicht der allgemeinen Strafrechtsordnung; ähnliche Regelungen gelten für die 
Frage, ob eine (kürzere) Freiheitsstrafe vollzogen werden muss oder zur Bewährung aus-
gesetzt werden kann, vor allem aber für die Entlassung zur Bewährung nach Verbüßung 
von zwei Dritteln der Strafe. Man hätte, ähnlich wie bei den Vollstreckungsentscheidun-
gen nach § 57 StGB, für die Gewährung weitgehender Vollzugslockerungen Zeitgrenzen 
(etwa Ablauf eines Viertels oder eines Drittels der Strafzeit) gesetzlich festlegen können. 
Das StVollzG ist aber diesen (vielleicht vernünftigen: Heghmanns 1998, 279 f; Seebode 
2001, 51; K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 49) Weg nicht gegangen. Deshalb erscheint auch eine 
Korrektur seitens der Vollzugsbehörde unter Zugrundelegung des Gebotes der Gleichbe-
handlung (Heghmanns 1998, 279, 284) nicht zulässig. 

Bei der lebenslangen Freiheitsstrafe darf Urlaub in der Regel erst nach Verbü-
ßung von 10 Jahren gewährt werden (§ 13 Abs. 3; K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 45; vgl. aber 
hierzu Laubenthal 2011, Rdn. 188). Zudem führt, wie sich aus § 57 a StGB ergibt, die be-
sondere Schwere der Schuld zu einer erst nach Teilvollstreckung der Strafe festzulegen-
den Mindestverbüßungsdauer. Hier erscheint es deshalb in Extremfällen, etwa beim 
Vollzug lebenslanger Freiheitsstrafen gegen Verurteilte, die in Vernichtungslagern oder 
als verantwortliche Leiter von sog. Einsatzgruppen in Polen und Russland grausam und 
mitleidlos Tausende von Menschen ermordet hatten, nach Kriegsende jahrelang und 
unauffällig in ordentlichen Verhältnissen gelebt hatten, weder rückfallverdächtig noch 
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fluchtgefährdet waren, unerträglich, Vollzugslockerungen, die diesem Personenkreis 
gegenüber natürlich keine Behandlungsmaßnahmen, sondern willkommene Hafterleich-
terungen darstellen, nur unter spezialpräventiven Kriterien zu betrachten und nicht 
auch Aspekte der besonderen Schwere der Schuld zu bedenken. Auf diesem Hinter-
grund ist es zu billigen, dass das BVerfG – obwohl es dies im konkreten Fall hätte dahin-
gestellt lassen können – diesen Überlegungen des OLG Karlsruhe (ZfStrVo SH 1978, 9 ff) 
zustimmte (ebenso früher OLG Frankfurt ZfStrVo SH 1979, 28 ff; NStZ 1981, 157; ZfStrVo 
1984, 373), ja sogar formulierte, es sei die Frage, ob es nicht verfassungswidrig sei, die 
Gründe, die für Verhängung und Bemessung der Strafe maßgeblich seien, bei der Voll-
zugsgestaltung völlig unbeachtet zu lassen (BVerfGE 64, 261, 275 mit abl. Votum von 
Mahrenholz). Über diese Extremfälle hinaus haben später einige Oberlandesgerichte die 
Schwere der Schuld auch bei der Gewährung von Vollzugslockerungen in Fällen von 
Freiheitsstrafen von mehr als 10 Jahren (OLG Nürnberg, Beschl. vom 18.7.2011 – 1 Ws 151/ 
11, lebenslange Freiheitsstrafe; OLG Nürnberg ZfStrVo 1984, 114 – 14 Jahre, Totschlag; 
OLG Frankfurt ZfStrVo 1983, 120 – 11 Jahre, Notzucht) und bei geringfügigen Rücknah-
men des Strafübels (OLG Stuttgart ZfStrVo 1984, 252 und ZfStrVo 1986, 117 – Ausgang; 
OLG Frankfurt ZfStrVo 1987, 111 f – 1 Tag Urlaub) berücksichtigt, freilich die beantragte 
Lockerung meist bewilligt. Die Vollzugsverwaltungen einiger Bundesländer haben ver-
allgemeinernde Richtlinien zur – weitgehenden – Berücksichtigung der Schwere der 
Schuld erlassen (vgl. Baumann ZfStrVo 1987, 47 für Baden-Württemberg; Schüler-Sprin-
gorum 1989, 66 für Bayern) oder in Einzelfällen entsprechendes Handeln nahe gelegt, 
was weder der Rechtsprechung entspricht noch zulässig ist. Bestrebungen, den Ge-
sichtspunkt der Schuld als weiteres Entscheidungskriterium in §§ 2 oder 4 einzufügen, 
haben bei der Mehrzahl der Bundesländer keine Zustimmung gefunden; sie haben sich 
auch nicht in den Landes-Strafvollzugsgesetzen niedergeschlagen (Rdn. 21 ff). Zu Recht: 
Außerhalb der geschilderten Extremfälle stellt die Schwere der Schuld kein Abwägungs-
kriterium im Strafvollzug dar (so auch OLG Frankfurt NStZ 2002, 53 ff mit krit. Anm. Ar-
loth, 280). Die weitergehende – absolut herrschende – Literaturmeinung, die auch in den 
Extremfällen den Gesichtspunkt der Schwere der Schuld nicht berücksichtigen will 
(C/MD 2008 Rdn. 8; AK-Feest/Lesting 2012 Rdn. 3; K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 40–48; Cal-
liess 1992, 28–31; Laubenthal 2011 Rdn. 181–195; Walter 1999 Rdn. 55–58), birgt die Ge-
fahr, ein sinnvolles Prinzip Umgehungsversuchen auszusetzen. In der Praxis spielt diese 
Frage heute kaum eine Rolle mehr. Dass unabhängig von Tat und Schuld den besser  
Sozialisierten, den ohnehin Bevorzugten, durch Vollzugslockerungen wesentlich günsti-
gere Bedingungen eingeräumt werden als den „armen Teufeln“ (Ein Hauch von „Klas-
senjustiz“? vgl. Böhm 1988, 132; Freimund Vollzugslockerungen – Ausfluss des Resoziali-
sierungsgedankens? Diss. Mainz 1990; Scholz BewHi 1986, 361, 363; vgl. auch Müller-
Dietz 1986, 331 ff, 335 f), muss andere Konsequenzen haben als die Berücksichtigung von 
Schuldschwere bei Lockerungsentscheidungen. Der ernst zu nehmende Gedanke der 
Strafgerechtigkeit muss zu verstärkten Behandlungsangeboten gegenüber den als ge-
fährlich geltenden Strafgefangenen führen (so auch Müller-Dietz 1986, 335 f) sowie zu 
besseren Lebensverhältnissen im geschlossenen Vollzug. So hilft den gegenwärtig Be-
nachteiligten wohl am ehesten eine stärkere Ausrichtung des gesamten Vollzugssystems 
am Vollzugsziel und die stärkere Gewichtung der Erreichung des Vollzugsziels im Einzel-
fall gegenüber der Missbrauchsbefürchtung (vgl. Böhm 1988, 132, 133; vgl. auch Bock 
NStZ 1990, 457 ff, 462, 463). Zur Berücksichtigung von „Schuldverarbeitung“ vgl. Rdn. 16. 
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3. Zielkonflikt zwischen resozialisierender Behandlung und Sicherheit 
 
a) Rangordnung im StVollzG. Die Zielkonflikte hat das StVollzG nicht beseitigt. 

Zwar lässt der Wortlaut des § 2 keinen Zweifel, dass das Vollzugsziel (Rdn. 12 ff) den 
Vorrang genießen soll und die Sicherheit der Allgemeinheit (Rdn. 17 f) vor Straftaten 
während des Vollzugs nur „auch“ – also in zweiter Linie – eine Aufgabe des Vollzuges 
ist (dazu Kudlich JA 2003, 704). 

Diese Rangordnung wird aber schon im Gesetz selber nicht eingehalten. So sind die 
Vollzugslockerungen davon abhängig, dass „nicht zu befürchten ist, dass der Gefange-
ne sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu 
Straftaten missbrauchen werde“ (§ 11 Abs. 2). Wenn eine solche Befürchtung besteht, 
darf auch die zur Resozialisierung notwendigste Lockerung nicht angeordnet werden 
(OLG Karlsruhe ZfStrVo 1979, 54). Ja wenn die einzige Chance einer Resozialisierung dar-
in bestünde, eine riskante Lockerung zu gewähren, so wäre das nach § 11 Abs. 2 verboten 
(§ 11 Rdn. 3; § 13 Rdn. 13). Es findet keine Abwägung zwischen der Bedeutung der Locke-
rung für die Resozialisierung und der Schwere der bei Gewährung der Lockerung be-
fürchteten Straftaten statt. Der Vorrang der Sicherheit ist eindeutig festgeschrieben. 
Diese Umkehr der Aufgabengewichtung ist bedauerlich („unehrlich“: Seebode 2001, 56). 
Der Gesetzgeber hätte den Zielkonflikt, der unvermeidlich ist, offener ins Auge fassen 
müssen und mit mehr Mut zum Risiko eine Abwägung der Aufgaben im Einzelfall unter 
Angabe von Bewertungsgesichtspunkten strukturieren sollen. In der vollzuglichen Pra-
xis wird man ohnehin in dieser flexiblen Art vorgehen müssen, also die Wichtigkeit der 
Lockerung für die Resozialisierung in Beziehung zur Schwere der allenfalls drohenden 
Straftaten setzen und bei herannahendem Entlassungszeitpunkt die Bedeutung der 
Missbrauchsgefahr bei Lockerungen geringer veranschlagen müssen (s. auch Rdn. 20). 

Bei den anderen Vollzugsmaßnahmen hat das Gesetz der Sicherheitsaufgabe des 
Vollzugs nicht so eindeutig den Vorrang eingeräumt. Allerdings wird in der Praxis auch 
hier das Sicherheitsziel besonders stark beachtet. Das lässt sich an anderen Vorschriften 
des Gesetzes und – man muss sagen: folgerichtig – in den VV und den DSVollz nachwei-
sen. Obendrein werden Sachmittel und Personal in erster Linie für die Sicherungsaufga-
be eingesetzt. Erst wenn dann noch etwas zur Verfügung steht, wird die Erreichung des 
Vollzugsziels bedacht (zur Abwägung der Interessen insoweit zutr.: OLG Hamm ZfStrVo 
1985, 174, 176). Seit dem Inkrafttreten des StVollzG ist die Bedeutung der Sicherheit zu-
nehmend stärker in den Vordergrund gerückt. Praktisch ist sie heute das wichtigste 
Gestaltungsmittel im Strafvollzug. 

 
b) Rangordnung nach den Landes-Strafvollzugsgesetzen. Die infolge der Föde- 

ralismusreform (s. Vor § 1 Rdn. 8 ff) erlassenen Landesgesetze in Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen haben bezüglich des Zielkonflikts, der im 
Vollzugsalltag regelmäßig auftritt, keine echte Lösung gefunden. 

§ 1 JVollzGB III baut auf dem Resozialisierungskonzept des Strafvollzugsgesetzes 
auf (vgl. Gesetzesbegründung LT-Drucks. 14/5012, 209). Den Schutz der Allgemeinheit 
enthält dagegen § 2 Absatz 1 JVollzGB I. Im Endeffekt soll wohl aber keine Verschiebung 
des Vollzugsziels gewollt sein (AK-Bung/Feest 2012, Rdn. 17). Auch nach § 2 Satz 1 ME-
StVollzG ist das alleinige Vollzugsziel die Resozialisierung. Gemäß Satz 2 hat der Voll-
zug die Aufgabe die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Es wird somit 
zwischen dem Vollzugsziel und der Aufgabe des Vollzuges unterschieden. Anders sieht 
es hingegen in den anderen Landesgesetzen aus. 

Art. 2 BayStVollzG stellt in Aufbau und Gliederung des Gesetzes den Schutz der 
Allgemeinheit dem Vollzugsziel der Resozialisierung voran. Das Ziel der sozialen Integ-
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ration wird erst im Nachsatz genannt und somit „herabgestuft“ (so C/MD 2008 Rdn. 19); 
Art. 4 BayStVollzG bestätigt dies, der die sichere Unterbringung an erster Stelle nennt. 
Dazu heißt es in der Gesetzesbegründung des Bayrischen Landtags, es werde klarge-
stellt, dass der Schutz der Allgemeinheit nicht der Resozialisierungsaufgabe nachgestellt 
sei, eine Änderung der bisherigen Rechtslage sei damit aber nicht verbunden (LT-
Drucks. 15/8101, 49). Bayern verzichtet in Art. 2 auf eine Benennung von vollzuglicher 
Zielsetzung als „Vollzugsziel“ und überschreibt die Bestimmungen mit „Aufgaben“ des 
Vollzugs (Laubenthal 2011, Rdn. 151). § 2 HmbStVollzG stellt das Resozialisierungsziel 
voran und macht im Nachsatz deutlich, dass es „gleichermaßen“ dem Schutz der Allge-
meinheit dient und dass zwischen den beiden kein Gegensatz besteht (Rdn. 22). 

Das HStVollzG beschreibt in § 2 die Aufgaben des Strafvollzuges in zwei Gesetzes-
aufträgen, nämlich den Eingliederungs- und den Sicherungsauftrag, die laut der Geset-
zesbegründung gleichrangig sein sollen (LT-Drucks. 18/1396, 29). 

Niedersachsen stellt in § 5 NJVollzG die Resozialisierung dem Schutz der Allgemein-
heit rechtstechnisch voran, spricht aber in § 2 Satz 2 davon, dass der Vollzug „zugleich“ 
dem Schutz der Allgemeinheit diene (Schwind 2009, 763, 779 – in dieser Reihenfolge und 
dieser Begründung akzeptabel). In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass beide 
Belange als gleichrangige Vollzugsziele nebeneinander stünden, wobei zwischen beiden 
kein Gegensatz bestehe, weil die Verwirklichung des Resozialisierungsziels zugleich 
auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten diene. Allerdings erwartet 
der Gesetzgeber, dass die Änderung gegenüber § 2 StVollzG bei der Anwendung und Aus-
legung einzelner Vorschriften zu beachten ist (LT-Drucks. 15/3565, 87). Mit diesen Ab-
weichungen vom Wortlaut des § 2 StVollzG ist fraglos eine Verschiebung der Gewichte 
zugunsten der Sicherheit beabsichtigt. C/MD hält die Gesetzesbegründungen, die je-
weils von der Gleichwertigkeit bzw. Gleichrangigkeit der Vollzugsaufgaben sprechen, für 
Versuche, die Zurückstellung des Integrationsziels zu kaschieren (C/MD 2008 Rdn. 19). 
Er befürchtet, dass hier nunmehr praktisch der Grundsatz: im Zweifel Sicherheit vor Re-
sozialisierung gelte, und meint, die neuen Ländergesetze entsprächen nicht den durch 
das BVerfG aufgestellten verfassungsrechtlichen Anforderungen und seien somit verfas-
sungswidrig (C/MD 2008 Rdn. 20). Der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit geht sicher zu 
weit. Wollte man aus der Verfassung bzw. der Verfassungsgerichtsrechtsprechung einen 
absoluten Vorrang der Resozialisierung ableiten, so müsste man bereits § 11 Abs. 2, der 
bei Lockerungen der Sicherheit den Vorrang gibt (Rdn. 9), für verfassungswidrig halten. 
Auch wenn man in diesen Änderungen eine andere rechts- und kriminalpolitische Kon-
zeption erblicken mag (so C/MD 2008 Rdn. 19), ist Laubenthal zuzustimmen, wenn er 
meint, diese landesrechtlichen Vorgaben änderten nichts daran, dass es sich bei dem 
Sozialisationsziel um ein verfassungsrechtlich begründetes Gebot handele, das für die 
staatliche Gewalt verbindlich sei (BVerfGE 33, 10 f; Laubenthal 2011 Rdn. 151; Schwind 
2009, 763, 779 ). Allerdings sei zu befürchten, dass von den Vollzugsbehörden ange-
nommene Erfordernisse des Gesellschaftsschutzes den Alltag in den Vollzugsanstalten 
künftig noch nachhaltiger prägen würden (Laubenthal 2011 Rdn. 174). Dass Arloth in die-
ser vom Landesgesetzgeber getroffenen Rangfolge kein Problem sieht, ist konsequent, 
geht er doch für das Bundesgesetz von einer grundsätzlichen Gleichrangigkeit der Voll-
zugsaufgaben in § 2 aus (Arloth 2011 Rdn. 10 unter Bezugnahme auf die Stellungnahme 
der früheren BReg zum BR-Entwurf, BT-Drucks. 15/778 Anlage 2). Sein Argument, Reso-
zialisierung und Schutz der Allgemeinheit seien ohnehin kein Gegensatz, sondern „zwei 
Seiten derselben Medaille“, welches er auf die Rspr. des BVerfG (BVerfGE 116, 69) stützt 
(Arloth 2011 zu Art. 2 BayStVollzG u. § 5 NJVollzG), geht allerdings fehl, denn diese har-
monisierende Auffassung betrifft nur die Zeit nach der Entlassung, nicht aber die hier in 
Rede stehende Zeit während des Vollzugs. Das BVerfG hat ja in der erwähnten Entschei-
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dung lediglich gesagt, dass sich die Notwendigkeit, den Strafvollzug am Ziel der Resozia-
lisierung auszurichten, auch aus der staatlichen Schutzpflicht für die Sicherheit aller 
Bürger ergibt (BVerfG aaO). 

 
 
II. Erläuterungen 
 
1. Vollzugsziel (§ 2 Satz 1). Als Vollzugsziel bezeichnet es das Gesetz, dass der Ge-

fangene im Vollzug der Freiheitsstrafe fähig werden soll, künftig in sozialer Verant-
wortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das bedeutet nicht, dass der Gefangene 
die von ihm begangenen Straftaten nicht vermeiden konnte. Aber verbesserte soziale 
Kompetenzen werden es ihm in Zukunft erleichtern, seine Lebensziele ohne Begehung 
von Straftaten zu verwirklichen (vgl. hierzu Seebode 1997, 108; Böhm 2002, 807). Die er-
forderliche Befähigung erstreckt sich nicht nur auf die Vermittlung von sozialen Kompe-
tenzen, sondern auch auf die vielfältigen inneren Voraussetzungen eines straffreien Le-
bens (Seebode 1997, 122 f; so ist etwa deutlich zu machen, dass Gewalt kein Mittel zur 
Lösung von Konflikten ist: OLG Karlsruhe ZfStrVo 2004, 249 f). 

Das Vollzugsziel soll einerseits maßgeblich für die Gestaltung des Vollzugssys-
tems sein: Auswahl, Ausbildung, Einsatz und Zusammenarbeit der Vollzugsbedienste-
ten sind ihm ebenso verpflichtet wie Einrichtung und Struktur der Vollzugsanstalten. 
Das Klima muss resozialisierungsfreundlich sein. So erschwert die Doppelbelegung eines 
Einzelhaftraums die Erreichung des Vollzugsziels (KG Berlin StV 2008, 366 ff; LG Braun-
schweig ZfStrVo 1984, 380; OLG Frankfurt NStZ 1985, 572). Andererseits muss das Voll-
zugsziel im Einzelfall Leitlinie für den Umgang mit dem Gefangenen sein (bei Verlegun-
gen: VerfGH Leipzig Beschluss v. 16.10.2008 Vf. 112-IV-08, juris; OLG Hamm NStZ 1984, 
141 und ZfStrVo 1985, 373 f; bei der Festlegung der Dauer verschuldeter Arbeitslosigkeit: 
OLG Koblenz ZfStrVo 1988, 113). Die Erreichung des Vollzugsziels verlangt auch Ent-
scheidungen, die den Wünschen von Gefangenen zuwiderlaufen, etwa bei der berufli-
chen Ausbildung (OLG Frankfurt ZfStrVo 1983, 245 f) oder bei der Festlegung der Höhe 
des dem Zugriff der Gläubiger entzogenen Überbrückungsgeldes (OLG Hamm ZfStrVo 
1985, 380). Das Ziel, den Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu führen, gebietet es, ihm ein Mindestmaß an Achtung der 
Rechtsgüter anderer zu vermitteln (OLG Bamberg NStZ 1994, 406 f: Nichtbeförderung 
eines Briefes mit beleidigendem Inhalt; OLG Karlsruhe ZfStrVo 2004, 249 f: Anhalten ei-
nes zur Veröffentlichung bestimmten Schreibens, in dem der Gefangene zum bewaffne-
ten revolutionären Kampf aufruft), Briefverkehr zu unterbinden, der den Gefangenen 
veranlassen soll, den vor der Verhaftung gepflegten kriminellen Lebensstil fortzusetzen 
(BVerfG NStZ 1996, 55) oder der ihn in dem Ausländerhass bestärkt, der Triebfeder der 
Straftat war (BVerfG ZfStrVo 1996, 174; KG Berlin NStZ-RR 2007, 125 f: Einbehaltung von 
Briefeinlagen in Form von ausländerfeindlichen Aufklebern; KG Berlin Beschluss v. 
9.5.2006 5 Ws 140/06 Vollz, juris: Vorenthalten der HNG-Nachrichten; zur Vorenthaltung 
entsprechenden Schrifttums: BVerfG ZfStrVo 1996, 175) oder die Verfügung über das 
Hausgeld zu beschränken, solange der Einkauf noch nicht abgebucht ist, weil es dem 
Vollzugsziel widerspricht, wenn es dem Gefangenen möglich wäre, durch mehrfache 
Verwendung seiner Mittel „soziale Konflikte zu verursachen und den sozialen Frieden zu 
stören“ (OLG Koblenz NStZ 1991, 151). Einerseits, um zu erreichen, dass der Gefangene 
das Verbrecherische seines Handelns einsieht, wodurch die inneren Voraussetzungen 
für eine spätere straffreie Lebensführung geschaffen werden, andererseits, weil sonst bei 
ihm der Eindruck erweckt wird, dass ihm neue Straftaten nicht schaden und dass die 
Vollzugsbehörde das Erreichen des Vollzugsziels selber nicht ernst nimmt, muss auf 
während der Haft verübte neue Straftaten reagiert werden (BayObLG BlStV 1/1996, 2: 
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Verstoß gegen das BtmG; OLG Hamburg ZfStrVo 1996, 371, 373 mit insoweit unzutr. Anm. 
Kubnik 375 f). Ob sich die Vollzugsbehörde in diesen Fällen auf Behandlungsmaßnahmen 
beschränkt, disziplinarisch vorgeht oder die Strafverfolgung betreibt, ist Sache des Ein-
zelfalls. Bei schweren Taten wird allerdings – ungeachtet innerdienstlicher Weisungen, 
die dies ohnehin vorschreiben – auf jeden Fall eine Strafanzeige erfolgen müssen. Die 
Dienstpflichtverletzung, die eine Unterlassung einer Anzeige dann bedeuten würde, 
stellt aber nicht die Verletzung einer Garantenpflicht i. S. von § 13 StGB dar, da hierzu der 
Rückgriff auf allgemeine Zielvorgaben des Strafvollzugs nicht genügt (BGH NStZ 1997, 
597 ff mit zust. Anm. Rudolphi; a. A. OLG Hamburg NStZ 1996, 102 f mit zust. Anm. Klesc-
zewski und – zu Recht – krit. Anm. Volckart StV 1996, 608). 

Bei der Auslegung des Gesetzes und bei der Ausübung des Ermessens spielt das 
Vollzugsziel eine wichtige Rolle (Laubenthal 2008 Rdn. 139). Was der Erreichung des 
Vollzugsziels dienlich ist, soll im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet werden: Nut-
zung des Freigangs auch für Selbstbeschäftigung und Studium (BGH JR 1991, 167 mit 
Anm. Böhm), „abstrakte“ Entscheidung über die Zulassung zum Freigang (KG NStZ 1993, 
100 f), Ansparen von Taschengeld, ohne dass dies die Bedürftigkeit mindert (BGH NStZ 
1997, 205 f mit Anm. Rotthaus), Berücksichtigung des Vertrauens des Gefangenen auf 
eine ihm einmal eingeräumte Rechtsposition, solange er mit dem ihm entgegengebrach-
ten Vertrauen verantwortungsbewusst umgeht (BVerfG NStZ 1994, 100), Stärkung des 
Bezuges des Gefangenen zur Außenwelt, weshalb es unzulässig ist, die Ablehnung eines 
Antrages auf Ausführung gem. § 11 ausschließlich damit zu begründen, dass der Gefan-
gene Besuchskontakte hat und Briefe schreiben kann (LG Arnsberg ZfStrVo 2002, 367) 
oder die Telefonzeit auf 20 Minuten pro Monat zu beschränken, wenn ein Strafgefange-
ner über einen Zeitraum von drei Monaten keinen Besuch erhalten hat (LG Fulda NStZ-
RR 2007, 387 f). Kostenintensive Behandlungsmaßnahmen (Bezahlung eines Fernlehr-
gangs fürs Abitur), die über die schulische Grundversorgung hinausgehen, können aber 
nicht verlangt werden (OLG Hamburg NStZ 1995, 568). Das Vollzugsziel ist auch bei die 
Resozialisierung betreffenden Entscheidungen nach Strafentlassung zu beachten (Ge-
währung von Sozialhilfe: VG Braunschweig ZfStrVo 1992, 384 ff mit Anm. Nix; Festlegung 
eines Schmerzensgeldes bei Veröffentlichung lange zurückliegender Straftaten unter 
Namensnennung des Täters, dessen Wiedereingliederung dadurch gefährdet werden 
kann: LG Berlin ZfStrVo 1995, 375 ff). Allerdings kann das Vollzugsziel nicht eine dem 
zwingenden Gesetzeswortlaut widersprechende Entscheidung gebieten (missverständ-
lich OLG Frankfurt NStZ-RR 1996, 350 f). 

 
a) Betroffener Personenkreis. Der Gesetzgeber nimmt an, viele Insassen der Straf-

anstalten bedürften einer Stärkung ihrer Fähigkeiten und ihres Willens, in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen, könnten aber diese Fähigkeiten 
im Vollzug der Freiheitsstrafe erwerben. Dabei orientiert sich der Gesetzgeber an dem 
wiederholt rückfälligen Vermögensstraftäter aus ungünstigen sozialen Verhältnissen, 
emotional gestörten oder unvollständigen Familien mit mangelhaften schulischen 
Kenntnissen und ohne angemessene berufliche Eingliederung in den Arbeitsprozess 
(§ 37 Rdn. 16). Nach Untersuchungen aus den 70er Jahren befanden sich bis zu 80% sol-
cher mehr oder weniger benachteiligter Personen in Strafhaft (vgl. Wiegand in: Schwind/ 
Blau 277 f; Berckhauer/Hasenpusch 1982, 281 ff, 295–297). Man darf annehmen, dass sich 
das Bild nicht entscheidend verändert hat. Allerdings hat die Ausweitung ambulanter 
Maßnahmen (Geldstrafe und Strafaussetzung zur Bewährung) zu einer Verschärfung der 
Mängelanlagen bei den verbliebenen Gefangenen geführt (auch psychische Auffälligkei-
ten werden häufiger berichtet: Walter 1999 Rdn. 86). Mit den zahlreichen drogenabhän-
gigen Gefangenen, den aus fremden Kulturkreisen stammenden Verurteilten und den 
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der organisierten Kriminalität zuzurechnenden Insassen sind zudem zunehmend Perso-
nengruppen aufgetreten, auf deren sachdienliche Behandlung sich die Anstalten noch 
stärker einstellen müssen (ähnlich C/MD 2008, Einl. Rdn. 46 ff). Das Vollzugsziel gilt 
auch für sie (OLG Frankfurt ZfStrVo 1981, 247 f: Strafgefangene fremder Nationalität). Der 
Strafvollzug hat sich schon immer auf neue Tätergruppen einstellen müssen, und es wird 
dann immer wieder notwendig (und oft schwierig), zweckmäßige und erfolgverspre-
chende Behandlungsangebote zu entwickeln. Es besteht aber kein Anlass, solche Grup-
pen als vom Vollzugsziel nicht erfasst oder erfassbar anzusehen (AK-Feest/Lesting 2012 
Rdn. 6; Böhm BewHi 2002, 92, 100). Mitunter wird angenommen, die Insassen seien nur 
zum Teil resozialisierungsfähig (Seebode 1997, 110 hinsichtlich schwer persönlichkeits-
gestörter Gewalttäter) und resozialisierungswillig. Das mag zwar für einzelne zutreffen, 
(in Grenzen) lernfähig ist aber jeder Mensch bis ins hohe Lebensalter, und die Ableh-
nung von Resozialisierungsbemühungen durch Gefangene weist kaum je auf mangeln-
den Willen zur Veränderung hin. Hinter einer solchen Ablehnung kann die Angst stehen, 
wieder zu versagen. Sie kann Ausdruck von Resignation sein, auf der Verinnerlichung 
erlernter Ausweich- und Überlebenstechniken beruhen oder auch die richtige Erkenntnis 
widerspiegeln, dass das konkrete Resozialisierungsangebot unangemessen oder nutzlos 
ist. Deshalb ist es Teil der Aufgabe, den Insassen für das Vollzugsziel zu motivieren und 
ihn zu ermuntern, trotz der früheren entmutigenden Erfahrungen sich auf einen neuen, 
oft für den Insassen mit vielen Unannehmlichkeiten verbundenen Versuch einzulassen 
(§ 4 Abs. 1 Satz 2; § 4 Rdn. 4 und Rdn. 7). Man wird also grundsätzlich davon ausgehen 
dürfen, dass die große Mehrzahl der Strafgefangenen mehr oder weniger unfähig zu ei-
ner sozial zu tolerierenden Lebensführung ist, diese Unfähigkeit aber jedenfalls vermin-
dern kann und das auch will oder doch zu Anstrengungen in dieser Richtung zu motivie-
ren ist (vgl. auch Köhne ZRP 2003, 207 f). Wer dieses Vertrauen in eine (wenn auch 
vielleicht begrenzte) Lernfähigkeit und Lernbereitschaft des bestraften Mitbürgers nicht 
hat, wessen Menschenbild einem statischen Modell verhaftet ist, kann weder im Straf-
vollzug vernünftig arbeiten noch das Gesetz im Sinne des Gesetzgebers richtig anwen-
den. 

Richtig ist vielmehr die unterdessen in der Rechtsprechung herrschende Meinung, 
dass bei Entscheidungen in Vollzugsfragen neben der Persönlichkeitsentwicklung, den 
Straftaten und zurückliegenden Auffälligkeiten im Vollzug immer und besonders sorg-
fältig auf die Entwicklung im Vollzug und neuere Beobachtungen und Einstellungsän-
derungen des Insassen eingegangen werden muss. Die Ablehnung von Vollzugsmaß-
nahmen allein mit dem Hinweis auf länger zurückliegende Vorfälle ist grundsätzlich 
unzulässig (OLG Hamburg ZfStrVo SH 1978, 3; OLG München ZfStrVo 1980, 122; OLG Kob-
lenz ZfStrVo 1980, 186; OLG Frankfurt ZfStrVo 1984, 122, 124 und 376; OLG Hamm ZfStrVo 
1989, 310). Welche Bedeutung das Vollzugsverhalten einschließlich der beanstandungs-
freien Bewältigung von Vollzugslockerungen gegenüber den Taten, die zur Verurteilung 
geführt haben, hat, ist jeweils sorgfältig zu ermitteln. Im Einzelfall kann durchaus auch 
länger zurückliegende Straffälligkeit entscheidend sein, zumal insbesondere das Beste-
hen von Vollzugslockerungen nicht immer ein verlässliches Anzeichen dafür ist, dass 
der Gefangene die völlig anderen Belastungen und Gefährdungen, die mit der Entlas-
sung aus dem Strafvollzug und der vollen Verantwortung für die Lebensführung in Frei-
heit eintreten, bewältigt (bedenklich deshalb OLG Bremen NStZ 2000, 671 f und BVerfG 
NStZ 2000, 109 ff mit – zu Recht – krit. Anm. Kröber 613 f; vgl. auch Endres ZfStrVo 2000, 
67, 80). Dass das BVerfG prüft, ob bei der Verweigerung begehrter Vollzugslockerungen 
das Grundrecht des Gefangenen auf Resozialisierung verletzt sein könnte (ZfStrVo 1998, 
180, 183), rechtfertigt nicht die Aussage, die Beachtung des Vollzugsziels sei eine „Dienst-
leistung ausschließlich zu Gunsten des Straffälligen“ (Steindorfner 2003, 3). Denn auch 
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die Resozialisierung dient in erster Linie der Allgemeinheit (BVerfGE 35, 202, 236; C/MD 
2008 Rdn. 6). Deshalb hat die Vollzugsbehörde auch in jedem Einzelfall festzustellen, 
was zur Erleichterung des Vollzugsziels notwendig ist, und hat dies dem Verurteilten 
nahe zu bringen. Das Aushändigen eines Blattes, auf dem die Angebote der Anstalt auf-
gelistet sind, für die sich der Gefangene bewerben darf (und abzuwarten, ob dies ge-
schieht), reicht nicht aus (OLG Nürnberg ZfStrVo 2003, 95 f). 

 
b) Erreichen des Vollzugsziels durch Freiheitsentzug. Der Gesetzgeber geht auch 

davon aus, dass der Insasse, der zu einem gesetzmäßigen Leben (noch) nicht fähig ist, 
diese Fähigkeit im Vollzug der Freiheitsstrafe erwerben könne. Diese Hoffnung begleitet 
den Strafvollzug mindestens seit dem ersten, der Resozialisierung dienenden Zuchthaus 
in Amsterdam (1594; s. hierzu Schwind in: Schwind/Blau 1988, 1 ff). Sicher sind die Zu-
sammenfassung vieler erheblich straffälliger Personen in einer Anstalt, die künstliche 
Atmosphäre einer Einrichtung, in der fast alle Lebensbereiche bis ins Einzelne geregelt 
sind, und die Trennung der Insassen von den Menschen und den Fragen, mit denen sie 
es „draußen“ zu tun haben, keine günstigen Voraussetzungen für soziales Lernen. Aber 
auf der anderen Seite war – wie sich an dem ständigen Rückfall oft mehr als deutlich 
zeigt – auch die Freiheit für viele Insassen kein guter Lehrmeister. Vielleicht bietet gera-
de das „Schonklima“ des Freiheitsentzugs ein besseres Übungsfeld zum Nachholen 
versäumter Lernschritte (St. u. E. Quensel in: Kaufmann (Hrsg.), Die Strafvollzugsreform 
1971, 159). Nach ersten Erfolgen wäre die Übung dann im Rahmen gelockerten Vollzugs 
fortzusetzen. Außerdem erfolgt die Verurteilung zu Freiheitsstrafe nicht deshalb, weil 
der Gesetzgeber oder das Gericht den Strafvollzug für ein besonders gutes Lernfeld für 
soziales Verhalten halten. Es geht vielmehr darum, die Zeit der Strafverbüßung zur Reso-
zialisierung zu nutzen. Das ist möglich und nötig. Die oft lautstark vertretene Auffas-
sung, im Vollzug der Freiheitsstrafe könne das Vollzugsziel nicht gefördert werden, ist 
für die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland weder dargetan noch überhaupt 
zu vermuten (ebenso K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 18). Dass etwa die Hälfte der aus Frei-
heitsstrafvollzug entlassenen Männer (40% der Frauen) innerhalb von 5 Jahren nach der 
Entlassung wieder zu Freiheitsstrafe (mit oder ohne Bewährung) verurteilt werden müs-
sen (vgl. Übersicht bei Göppinger Kriminologie 2008, 740), hat für sich allein wenig zu 
bedeuten. Bei der Menge schwer benachteiligter Insassen ist mit einer sehr hohen Er-
folgsquote vernünftigerweise nicht zu rechnen. Untersuchungen (welche im Jahre 2004 
aus der Haft Entlassene betreffen) haben ergeben, dass in den auf die Entlassung fol-
genden drei Jahren 75% der aus dem Vollzug der Freiheitsstrafe und 64% der aus dem 
Vollzug der Jugendstrafe Entlassenen nicht wieder in den Vollzug zurückkehrten (Jehle/ 
Albrecht/Hohmann-Fricke/Tetal 2010, 53). Außerdem erhöht sich die Prozentzahl der 
„Aussteiger“ aus der kriminellen Karriere, wenn man untersucht, wie viele der Entlasse-
nen etwa nach 10 Jahren noch immer „ein Leben mit Straftaten“ führen (Jugendstrafe 
betreffend: Dolde/Grübl ZfStrVo 1988, 29 ff; Göppinger aaO, 665 ff; Kerner/Janssen in: 
Kerner/Dolde/Mey (Hrsg.), Jugendstrafvollzug und Bewährung 1996, 137 ff). Auf der an-
deren Seite ist nicht gewiss, ob fast die Hälfte ehemaliger Gefangener gerade wegen, 
trotz oder ganz unabhängig von der Verbüßung einer Freiheitsstrafe bereits im ersten 
Jahrfünft nach der Entlassung einigermaßen straffrei leben. Untersuchungen – vor allem 
an aus sozialtherapeutischen Anstalten Entlassenen und vergleichbaren Gefangenen-
gruppen aus dem Normalvollzug – deuten jedenfalls darauf hin, dass ein Vollzug, der 
sich durch eine besondere Fülle und Dichte resozialisierender Angebote auszeichnet, 
bessere Erfolge hat als ein „Verwahrvollzug“ (Dünkel Legalbewährung nach sozialthe-
rapeutischer Behandlung 1980; Dünkel/Geng in: Kaiser/Kury (Hrsg.), Kriminologische 
Forschung in den 90er Jahren. Kriminologische Forschungsberichte aus dem MPI, 
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Band 66/1 1993, 193 ff; vgl. auch Berckhauer/Hasenpusch 1982, 319 ff; krit. Ortmann in: 
Kury/Albrecht (Hrsg.), Kriminalität, Strafrechtsreform und Strafrecht in Zeiten sozialen 
Umbruchs 1999, 265 ff; zusammenfassend Lösel ZfStrVo 1996, 259 ff; vgl. auch § 9 Rdn. 6). 
So ist die optimistische Haltung des Gesetzgebers auch hinsichtlich der Möglichkeit des 
Erreichens des Vollzugsziels im Vollzug der Freiheitsstrafe durchaus vertretbar (vgl. 
auch K/K/S-Kerner 4. Aufl. 1992 § 20 Rdn. 28–49). Sie muss auch die Praxis des Vollzuges 
und die Interpretation des StVollzG bestimmen. 

 
c) Fähigwerden zu einem Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung. 

Das Ziel, „ein Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung“ zu führen, bedeutet 
nicht, dass von dem Gefangenen unangemessene moralische und sittliche Leistungen 
verlangt werden. „Soziale Verantwortung“ bezeichnet die Haltung, in der eben eine 
straffreie Lebensführung am ehesten erwartet werden kann (zu der Frage, wie eine sol-
che Haltung begünstigt oder unterstützt werden kann: Berckhauer/Hasenpusch 1982, 
328). Empirisch-kriminologisch scheint die mangelhafte Befolgung sozialer Normen häu-
fig mit Rückfallkriminalität einherzugehen (Göppinger Kriminologie 2008, 3. Teil, § 13 
und 4. Teil). Diese Erkenntnis muss bei der Erreichung des Vollzugsziels natürlich be-
achtet werden (K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 13; Laubenthal 2011, Rdn. 153; Walter 1999 
Rdn. 273). Der Begriff „in sozialer Verantwortung“ lässt sich aber auch dahin deuten, 
dass das Leben „ohne Straftaten“ nicht aus Angst vor Strafe oder aufgrund von Dressur 
geführt wird, sondern in der richtigen Erkenntnis, dass die rechtlichen Regeln dem ge-
deihlichen Zusammenleben in der staatlichen Gemeinschaft dienen (Bemmann 1979, 
896). Das hat praktische Bedeutung für den Vollzug, weil die Berücksichtigung übertrie-
bener Ordnungsvorstellungen, die früher einmal den „guten Gefangenen“ ausgemacht 
haben, einem solchen Vollzugsziel wesensfremd wären. Selbst das Aufbegehren gegen 
die Vollzugsordnung, auch soweit es als „schlechte Führung“ nicht hingenommen wer-
den kann, darf nicht unbesehen als Anzeichen dafür gewertet werden, dass ein Insasse 
seinen Urlaub zu Straftaten oder dazu missbraucht, nicht wieder in die Strafanstalt zu-
rückzukehren (OLG Saarbrücken ZfStrVo 1978, 182). Dazu auch § 13 Rdn. 32. Man kann 
schließlich den Hinweis auf die „soziale Verantwortung“ als Aufforderung ansehen, ne-
ben der Stärkung der persönlichen und beruflichen Fähigkeiten auch an die Verantwor-
tung für Angehörige und durch die Straftat Geschädigte zu denken. So ist eine Erweite-
rung der Angebote in Richtung auf eine „opferbezogene Vollzugsgestaltung“ (Wulf 
1985, 67 ff) wünschenswert (ebenso K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 14; Laubenthal 2011, 
Rdn. 165 ff; zu den hier durch die Vollzugssituation gezogenen Grenzen: C/MD 2008 
Rdn. 29; Laubenthal 2011 Rdn. 165–170). Vgl. § 73 Rdn. 6. 

Ein Leben ohne Straftaten ist im Wortsinn kaum zu erwarten. Vergehen, wie Belei-
digung, üble Nachrede, Erschleichen der Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Betrügereien – jedenfalls solche kleineren Umfangs – bei Zoll oder Steuer begeht (meist 
unentdeckt) fast jeder Bürger einmal. Ein aus der Strafhaft zur Bewährung entlassener 
Gefangener, der in der Bewährungszeit ein solches – ja auch unter Umständen ein 
schwereres – Delikt begeht, wird oft weiter unter Bewährung bleiben und nicht den Wi-
derruf mit der Folge der Verbüßung der Reststrafe riskieren müssen, weil das Begehen 
einer neuen Straftat nur zum Widerruf führt, wenn es zeigt, dass der Verurteilte die Er-
wartung, die der Strafaussetzung zur Bewährung zugrunde lag, enttäuscht hat (§ 56 f 
Abs. 1 StGB). Erfolgt wegen einer während der Bewährungszeit begangenen Straftat eine 
erneute Verurteilung zu Geldstrafe, so wird so gut wie nie ein Widerruf ausgesprochen. 
Bei einer erneuten Verurteilung zu Freiheitsstrafe zur Bewährung wird – regelmäßig al-
lenfalls – die Bewährungszeit verlängert (Böhm/Erhard Strafaussetzung und Legalbe-
währung 1988, 92 f). Diese Praxis ist auch angemessen, wenn die neue Straftat des Ent-
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lassenen zeigt, dass die Kriminalität nachlässt bzw. im Abklingen begriffen ist (was 
schon ein Erfolg wäre: Mey ZfStrVo 1987, 42, 45). Gemeint ist mit einem „Leben ohne 
Straftaten“ ein solches ohne erhebliche (schwere) Straftaten und ohne ständige Klein-
kriminalität (so auch AK-Feest/Lesting 2012 Rdn. 7). 

 
d) Bedeutung der „Schuldeinsicht“. Ob die Erreichung des Vollzugszieles regel-

mäßig (OLG München ZfStrVo SH 1979, 67, 69; OLG Bamberg ZfStrVo 1979, 122), im Ein-
zelfall (OLG Koblenz ZfStrVo 1986, 314; so wohl auch C/MD 2008 Rdn. 25) oder jedenfalls 
dann, wenn der Verurteilung des Gefangenen schwerste Straftaten zugrunde liegen (OLG 
Nürnberg ZfStrVo 1980, 122), eine Auseinandersetzung mit der Tat, Schuldeinsicht und 
Schuldverarbeitung verlangt, ist zweifelhaft (Arloth 1988, 415). Für den Regelfall wird 
man das nicht sagen können. Einem Rückfall kann wirksam vorgebeugt werden, wenn 
der Gefangene eine neue Lebensperspektive und neue Interessen entwickelt oder aus 
dem alten kriminellen Umfeld herauswächst. Soweit aber eine Auseinandersetzung mit 
der Tat und eine Schuldverarbeitung erforderlich erscheinen, kann damit nicht eine 
Rechtsbeschränkung begründet werden (SchlH OLG SchlHA 2007, 542–544; s. auch 
Schwind BewHi 1981, 351; Laubenthal 2011 Rdn. 191–194; Seebode 1997, 123). Unzutref-
fend wurde dagegen in Entscheidungen gleichwohl angenommen, bei einer Mordtat sei 
eine Schuldverarbeitung nur möglich, wenn der Täter lange im nicht durch Lockerungen 
erleichterten, geschlossenen Vollzug einsitze (OLG Nürnberg ZfStrVo 1980, 122; OLG 
Bamberg ZfStrVo 1979, 122; ähnliche Gedanken in anderem Zusammenhang auch OLG 
Bamberg NStZ 1989, 389 f mit Anm. Müller-Dietz StV 1990, 29 ff), oder zur Schuldverarbei-
tung sei es nötig, Genehmigungen zu versagen (OLG München ZfStrVo SH 1979, 67, 69; in 
ähnliche Richtung weisend OLG Hamm ZfStrVo 1986, 117, 119, das es für zulässig hält, 
die erteilte Genehmigung zum Betreiben eines Fernsehgeräts im Haftraum zur „Errei-
chung des Vollzugsziels“ zu widerrufen, weil der Insasse von einem ihm gewährten 
Strafurlaub nicht freiwillig zurückgekehrt ist). Hier erscheint – bewusst oder unbewusst 
– die Vorstellung, ein so schuldig gewordener Mensch verdiene die Lockerung oder die 
erbetene Genehmigung (noch) nicht, also der Gedanke der Vergeltung oder des gerech-
ten Schuldausgleichs, zu einer Resozialisierungsvoraussetzung verfälscht worden zu 
sein (so auch Schüler-Springorum 1989, 71 f; vgl. auch Walter 1999 Rdn. 287; Bemmann 
1988, 455). Zudem ist es mit Gewissheit nicht festzustellen, ob ein Gefangener in seiner 
augenblicklichen Lage überhaupt fähig ist, Schuld zu verarbeiten, ob dies zur Resoziali-
sierung jetzt oder später unerlässlich ist und in welcher Weise er ggf. zu einer solchen 
Auseinandersetzung veranlasst werden kann. Ja es ist nicht einmal sicher auszumachen, 
ob sich jemand mit seiner Schuld auseinandersetzt (Schüler-Springorum 1989, 70). Ein-
deutige Handlungen (Wiedergutmachungsleistung unter Konsumverzicht) sollten geför-
dert werden. Gesprächsangebote, Anregungen, Vorschläge, ja Ermahnungen sind ange-
bracht. Von Gefangenen als Schikane empfundene Rechtseinschränkungen sind aber 
nicht nur unzulässig, sie dürften obendrein Schuldverarbeitung eher verhindern (Wulf 
1985, 72; vgl. auch Schneider Kriminalpolitik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert 1998, 
47–49). 

 
 
2. Schutz der Allgemeinheit 
 
a) Bedeutung. „Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allge-

meinheit vor weiteren Straftaten.“ Mit dieser weiteren Aufgabe des Vollzuges wird nicht 
noch einmal das Vollzugsziel (Rdn. 10 ff) umschrieben. Das könnte man denken, denn 
ein Verurteilter, der fähig gemacht worden ist, künftig ein Leben ohne Straftaten zu füh-
ren, und der diese Fähigkeit dann auch nützt (wovon im Regelfall ausgegangen werden 
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kann), ist der beste Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten (so BVerfGE 98, 
200; 116, 85 f). Dazu wäre kein eigener Satz in § 2 nötig gewesen. Die Aufgabe, die hier zu 
erörtern ist, kann auch nicht als Ermunterung zu einem Abschreckungsvollzug verstan-
den werden, etwa der Art, dass harte Vollzugsmaßnahmen den Verurteilten vor neuem 
Straffälligwerden warnen, zu Straftaten bereite Bürger außerhalb des Strafvollzuges von 
illegalen Verhaltensweisen abschrecken und die rechtstreue Bevölkerung in ihrer Hal-
tung bestätigen (OLG Frankfurt ZfStrVo 1983, 120). Wie oben (Rdn. 4, 5) erörtert, werden 
diese Wirkungen (wenn sie überhaupt erzielt werden können, empirische Nachweise 
sind sehr schwer zu erbringen!) allein durch den Vollzug der verhängten Strafe entspre-
chend dem Gesetz herbeigeführt. Zur Ausgestaltung der Vorschriften dürfen sie nicht 
herangezogen werden. 

So beschränkt sich der Satz auf den Inhalt, dass während der Vollzugszeit durch 
sichere Verwahrung des Insassen, gute Aufsicht, Kontrolle der Außenkontakte und sorg-
fältige Strukturierung der Vollzugslockerungen eine Gefährdung der Allgemeinheit 
durch weitere Straftaten des Gefangenen verhindert werden soll (AK-Feest/Lesting 
2012 Rdn. 14; „Minimal-Aufgabe“: C/MD 2008 Rdn. 5). Dagegen lässt sich nicht einwen-
den, der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten durch sichere Verwahrung des Verur-
teilten sei kein durch die Strafrechtsordnung gedeckter Zweck der Freiheitsstrafe (so 
aber C/MD 2008 Rdn. 6). Vielmehr ist es ein wichtiger Teilaspekt der Spezialprävention 
bei der Freiheitsstrafe, die Allgemeinheit vor dem Täter zu schützen (Lackner/Kühl 2011 
§ 46 Rdn. 27; K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 24 f; Laubenthal 2011, Rdn. 171 f). Im Rahmen der 
schuldangemessenen Strafe kann der Richter auch anderen Strafzwecken, so dem der 
Sicherung, Raum geben (BGHSt 20, 264, 267): Das Gericht ist, solange die Sicherung 
durch die schuldangemessene Strafe bewirkt werden kann, was vor allem bei langen 
Freiheitsstrafen der Fall sein wird, an der Anordnung der Sicherheitsverwahrung – soll-
ten ihre formalen Voraussetzungen vorliegen – gehindert, weil deren materielle Voraus-
setzung gerade ist, dass nicht schon die schuldangemessene Freiheitsstrafe zur Siche-
rung der Allgemeinheit vor dem gefährlichen Täter ausreicht. Die Sicherungsaufgabe des 
Freiheitsentzugs kann deshalb nicht nur der Sicherungsverwahrung zugewiesen werden 
(so aber C/MD 2008 Rdn. 6; wie hier aber BVerfG NJW 2004, 739 ff, 748: „So wie das Ge-
richt im Rahmen der schuldangemessenen Strafzumessung den Strafzweck der Siche-
rung berücksichtigen darf, ist diese Sicherung auch Aufgabe des Vollzugs“). 

 
b) Behinderung des Vollzugsziels durch Gewährleistung von Sicherheit. Die 

Wahrnehmung der Sicherungsaufgabe stört nicht unbedingt die Erreichung des Voll-
zugsziels: Natürlich soll der Gefangene sein strafbares Tun nicht fortsetzen, dadurch 
wird er auch nicht fähig, künftig ohne Straftaten zu leben. So entspricht die Kontrolle 
von Brief- und Besuchsverkehr, die das Ziel verfolgt, Straftaten des Gefangenen zu ver-
hindern, dem Vollzugsziel i. S. v. § 2 Satz 1: OLG Koblenz ZfStrVo 1979, 250 und SH 1979, 
48 (§ 23 Rdn. 2), ebenso die Versagung einer Dauertelefongenehmigung, wenn die Gefahr 
besteht, dass mit ihrer Hilfe Straftaten aus der Anstalt heraus begangen werden (Perwein 
ZfStrVo 1996, 16, 18). Kritisch wird es aber dann, wenn Vollzugsziel und weitere Auf-
gabe des Vollzugs miteinander in Widerspruch stehen, wenn die behandelnde Maß-
nahme, die die Chance des Verurteilten, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, 
erhöht, zugleich das Risiko des Missbrauchs mit sich bringt: Zur Resozialisierung ist der 
enge Kontakt zu der Familie notwendig. Das legt es nahe, Besuche nicht abzuhören und 
Briefe nicht zu lesen. Es besteht aber die Gefahr, dass der Gefangene mit Hilfe seiner Be-
suche oder Briefe Kontakte für ein kriminelles Treiben etwa betrügerischer Art fortsetzt. 
Eine qualifizierte Berufsausbildung nachzuholen, ist ein wichtiger und erfolgverspre-
chender Beitrag des Strafvollzugs zur Verbesserung der Chancen eines Inhaftierten, 
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künftig straffrei zu leben. Aber viele Ausbildungsgänge machen es nötig, Insassen Werk-
zeuge in die Hand zu geben, mit denen sie auch Straftaten begehen können (vgl. OLG 
Zweibrücken ZfStrVo 1983, 55, 56 mit Anm. Rotthaus, 255). Die Kontrolle bei vielen Aus-
bildungsgängen ist weniger gut möglich als bei Hilfsarbeiten. Teile der Ausbildung kön-
nen vielleicht nur im Freigang absolviert werden, wobei die Situation der mangelnden 
Aufsicht zu Straftaten genützt werden kann. Vollzugslockerungen sind zur Erreichung 
des Vollzugsziels zu gewähren, um die sozialen Beziehungen des Inhaftierten nicht zu 
gefährden und um die in Richtung auf Erfüllung des Vollzugsziels durchgeführten Maß-
nahmen außerhalb der geschlossenen Einrichtung auf ihre Nützlichkeit hin zu erproben. 
Auch hierbei müssen vertretbare Risiken, die Sicherung der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten des Verurteilten betreffend, eingegangen werden (Laubenthal 2011 Rdn. 174; 
K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 50). Zur Allgemeinheit gehören auch die Anstaltsbediensteten 
und die Mitgefangenen (K/S-Schöch 2002 § 6 Rdn. 24; Laubenthal 2011 Rdn. 172). Die 
Vollzugsgestaltung muss deshalb auch darauf ausgerichtet sein zu verhindern, dass Ge-
fangene durch Straftaten anderer Gefangener geschädigt werden. Diese Vorkommnisse 
(Preusker ZfStrVo 2003, 229 f; Walter 1999 Rdn. 271; Böhm 2003 Rdn. 175) verlangen sorg-
fältige Auswahl der Insassen, die – etwa beim „Umschluss“ – für längere Zeit unbeauf-
sichtigt in einem Haftraum eingeschlossen werden, und die unmittelbare Beaufsichti-
gung der Gefangenen im geschlossenen Vollzug bei gemeinsamer Arbeit und Freizeit. 
Diese Notwendigkeiten binden personelle und sächliche Ressourcen. Allerdings sind 
diese Maßnahmen auch unerlässlich, um die Voraussetzungen zur Erreichung des Voll-
zugsziels zu schaffen (zur Entschädigung verletzter Gefangener durch die Vollzugsbe-
hörde – Aufopferungsanspruch – bzw. nach dem OEG: K/S-Schöch 2002 § 7 Rdn. 206–
210; fragwürdig BSG ZfStrVo 2002, 50, 54 – Straftäter haben gefängnistypische Schädi-
gungen gem. § 2 Abs. 1 OEG selbst verschuldet). 

Wie oben (Rdn. 8–10) schon erwähnt, neigt die Praxis dazu, das in erster Linie zu 
verfolgende Vollzugsziel durch die nur in zweiter Linie zu beachtende Sicherheits-
aufgabe übermäßig einzuengen und zu behindern (vgl. z. B. § 8 Rdn. 6; vor § 23 
Rdn. 3). Neben gesetzlichen Festschreibungen (§ 11 Abs. 2) – über die hinaus § 2 Satz 2 
aber keine eigenständige Wirkung entfaltet (OLG Celle ZfStrVo 1984, 251) –, spielt dabei 
eine Rolle, dass sich ein Misserfolg bei der auf die vollzugliche Gegenwart bezogenen 
Sicherheitsaufgabe sofort deutlich und schmerzlich zeigt (jedenfalls in der Regel, natür-
lich werden mitunter Straftaten eines pünktlich zurückgekehrten „Urlaubers“ erst später 
entdeckt), während die Erreichung des Vollzugsziels erst in vielen Jahren (vielleicht) 
erwiesen oder wenigstens wahrscheinlich ist, dann nämlich, wenn der Entlassene mit 
seinem Leben in Freiheit besser zurecht kommt und keine Straftaten mehr begeht. Das 
Risiko einer Vollzugsmaßnahme für die Sicherheit der Allgemeinheit ist also leicht fest-
zustellen und zu belegen. Die Notwendigkeit dieser Vollzugsmaßnahme zur Erreichung 
des Vollzugsziels im Einzelfall ist dagegen viel unsicherer zu begründen (ähnlich Müller-
Dietz 1979, 126). Außerdem begünstigt der Glaube an die Veränderbarkeit von Einstel-
lungen und Verhaltensweisen, an ein dynamisches Menschenbild, die Bevorzugung des 
Vollzugsziels, während die Vorstellung, jemand bleibe so (gefährlich), wie er war, die 
Sicherheitsaufgabe stärker in den Vordergrund rückt. Ist bei einer Vollzugslockerung 
„etwas passiert“, so werden aus den Akten und dem Vorleben des Verurteilten gerne 
Vorfälle hervorgekramt, die den jetzt geschehenen ähnlich sind. Sie hätten einer Locke-
rungsentscheidung entgegenstehen müssen, heißt es dann. Dass sich ein Mensch ändern 
kann und dass gerade diese Idee dem Strafvollzug zugrunde liegt, wird in solchen Fällen 
leicht übersehen. Exakte Feststellungen über die in Strafanstalten, aus der Strafanstalt 
heraus oder von entwichenen Gefangenen begangene Straftaten fehlen (Böhm 2003 
Rdn. 37). Über in Zusammenhang mit Vollzugslockerungen begangene Straftaten liegen 
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dagegen Untersuchungen vor, die keine beunruhigende Gefährdung der Allgemeinheit 
belegen (Dolde 1994; Dünkel 1993 und ders. in: Kawamura/Reindl (Hrsg.), Wiedereinglie-
derung Straffälliger 1998, 55 ff). Verletzen Vollzugsbedienstete bei der Gewährung von 
Lockerungen ihre Sorgfaltspflichten schuldhaft (etwa Nichtbeachtung evidenter Risiko-
faktoren) und schädigt der Gefangene einen Bürger, so hat die Vollzugsbehörde, wenn 
der Geschädigte vom Täter keinen Ersatz erlangen kann, gem. Art. 34 GG i. V. mit § 839 
BGB Schadensersatz zu leisten und kann bei grober Fahrlässigkeit des Bediensteten bei 
diesem Regress nehmen (OLG Karlsruhe NJW 2002, 445 mit zust. Anm. Rösch 6; Stein-
dorfner 2003, 5; krit. Ullenbruch NJW 2002, 416). Dass die Amtspflicht gegenüber dem 
später Geschädigten nur bestehen soll, wenn für den Bediensteten gerade dessen Ge-
fährdung im Zeitpunkt der Entscheidung erkennbar war (so OLG Hamburg, ZfStrVo 1996, 
243), verkennt die Bedeutung der Schutzpflicht (K/S-Schöch 2002 § 7 Rdn. 216). 

 
c) Lösungsmöglichkeiten für den Zielkonflikt. Die Lösung dieses Zielkonflikts 

(oder doch seine Ordnung) ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben der voll-
zuglichen Praxis. Im Einzelfall ist es zunächst erforderlich, die Bedeutung der – sicher-
heitsgefährdenden – Maßnahme für die Erfüllung des Vollzugsziels festzustellen (BVerfG 
NStZ 1998, 430 f). Statt Mitarbeiter der Fachdienste zu Stellungnahmen zur Missbrauchs-
gefahr zu veranlassen, erscheint es sachdienlich, zu prüfen, ob die Vollzugsmaßnahme 
wirklich notwendig ist, ob ein weniger sicherheitsgefährdender Ersatz nicht gleiche oder 
ähnliche Dienste leistet, ob vorbereitende Maßnahmen nötig sind (vgl. das Beispiel in 
OLG Hamburg ZfStrVo 1979, 53) und welche Gefahren für die Erreichung des Vollzugs-
ziels drohen, wenn die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Ferner ist zu prüfen, welche 
Folgen das Scheitern der Maßnahmen wegen Missbrauchs für das Vollzugsziel hat. Zu 
große Überforderungen des Verurteilten sind auch für seine Entwicklung schädlich (OLG 
Frankfurt ZfStrVo 1981, 188 f). 

Auf der anderen Seite ist zu prüfen, für welche Rechtsgüter einzelner oder der All-
gemeinheit bei Gewährung der Vollzugsmaßnahme Gefahr droht und welchen Grad die-
se Gefahr erlangt. Man wird hier eine Abwägung anstellen müssen und dafür den 
Rechtsgedanken von § 57 StGB heranziehen können, d. h. das Sicherheitsinteresse der 
Allgemeinheit je nach Gewicht des bedrohten Rechtsguts unterschiedlich berücksich-
tigen. Danach kann eine für den Gefangenen günstige Entscheidung umso eher verant-
wortet werden, je geringer das Gewicht der bedrohten Rechtsgüter ist (vgl. auch BVerfG 
NJW 2000, 502; BVerfG vom 8.11.2006 – 2 BvR 578/02). Gefahr für die Ehre einzelner Bür-
ger, weil der Verurteilte leicht unbeschwert schimpft, hat natürlich einen anderen Stel-
lenwert als Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen. Die Gefahr von Zechprelle-
rei, Ladendiebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eher hinzunehmen als die Gefahr 
von Raubüberfällen und Einbruchsdiebstählen. Dann ist zu bedenken, welche Maßnah-
men ergriffen werden können, um die Gefahren zu vermindern und doch die Vollzugs-
lockerungen, die Ausbildung oder die besondere Freizeitgestaltung zu gewähren. In  
Betracht kommen Auflagen und stützende Hilfen. Wichtig ist auch – vor allem bei Locke-
rungen – die Nähe des voraussichtlichen Entlassungstermins. Je näher der Zeitpunkt 
rückt, an dem der Verurteilte ohnehin in die Freiheit gelangt, desto weniger kann die 
Gefahr des Missbrauchs Berücksichtigung finden (Kerner ZfStrVo 1977, 74, 83). Dem ent-
gegen neigen Vollzugsbehörden heute dazu, bis zum letzten Tag der Haft keine Locke-
rungen zu gewähren, damit in ihrem Verantwortungsbereich kein Missbrauch stattfindet 
(vgl. Laubenthal 2011, Rdn. 561). Sie stellen nicht in Rechnung, dass ein solches Verhal-
ten die Rückfallgefahr nach der Entlassung erhöhen kann. 
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III. Landesgesetze und Musterentwurf 
 
S. dazu auch oben Rdn. 11. 
 
1. Baden-Württemberg. § 1 JVollzGB III lautet: „Im Vollzug der Freiheitsstrafe sol-

len die Gefangenen fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen (Vollzugsziel).“ 

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: „Die Regelung entspricht § 2 Satz 1 des 
Strafvollzugsgesetzes und bringt das verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot 
(BVerfGE 98, 169 ff) zum Ausdruck. Die kriminalpräventive Aufgabe der Institution Straf-
vollzug, nämlich der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor weiteren Straftaten, deren 
Erfüllung die erfolgreiche Resozialisierung von Gefangenen ebenfalls dient, betont da-
gegen § 2 Absatz 1 des Ersten Buchs. […]“ (LT-Drucks. 14/5012, 208). 

 
2. Bayern. Art. 2 BayStVollzG lautet: „Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem 

Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Er soll die Gefangenen befähigen, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Behandlungsauf-
trag).“ 

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: „Die Regelung ersetzt § 2 StVollzG. […] 
Es wird klargestellt, dass der Schutz der Allgemeinheit nicht der Resozialisierungsaufga-
be nachgeordnet ist. Eine Änderung der bisherigen Rechtslage ist damit nicht verbunden 
(vgl. Stellungnahme der Bundesregierung zum Gesetzentwurf des Bundesrates vom 14. 
Februar 2003, BT-Drucks. 15/778). Beide Aufgaben sind tragende und selbständige Ele-
mente des Vollzugs […]. Nach Satz 1 dient der Vollzug der Freiheitsstrafe dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Diese Aufgabe des Vollzugs wird in Art. 4 näher 
umschrieben. […] Oberstes Ziel ist die Vermeidung weiterer Straftaten, die durch eine 
erfolgreiche Resozialisierung der Gefangenen am besten erreicht werden kann. Satz 2 
bringt das verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot (vgl. BVerfGE 98, 169, 200 f) 
zum Ausdruck. […] Die Vorschrift verpflichtet die Vollzugsbehörden, die gesamte Voll-
zugstätigkeit auf eine wirkungsvolle, dem genannten Ziel dienende Behandlung auszu-
richten“ (LT-Drucks. 15/8101, 49). 

Zur Behandlung im Vollzug Art. 3 BayStVollzG s. § 4 Rdn. 29. 
Art. 4 BayStVollzG lautet: „Der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 

wird durch eine sichere Unterbringung und sorgfältige Beaufsichtigung der Gefangenen, 
eine gründliche Prüfung vollzugsöffnender Maßnahmen sowie geeignete Behandlungs-
maßnahmen gewährleistet.“ 

Art. 4 ergänzt Art. 2. Die dort festgelegte Aufgabe des Vollzugs, umfasst die dem 
Freiheitsentzug immanente Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Gefangenen wäh-
rend der Zeit des Vollzugs keine Straftaten begehen. In der Gesetzesbegründung heißt 
es: „Die Vorschrift betrifft die Sicherheit der Allgemeinheit (externe Sicherheit). […] Nur 
ein ausgewogenes Verhältnis von instrumenteller […], administrativer […], und sozialer 
Sicherheit […] gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit“ (LT-Drucks. 15/8101, 50). 

 
3. Hamburg. § 2 HmbStVollzG lautet: „Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen 

zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 
Gleichermaßen hat er die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schüt-
zen. Zwischen dem Vollzugsziel und der Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Strafta-
ten zu schützen, besteht kein Gegensatz.“ 

In der Gesetzesbegründung heißt es: „[…] § 2 HmbStVollzG legt als alleiniges Voll-
zugsziel fest, die Gefangenen zu einem Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung 
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zu befähigen. Die gesamte Vollzugsgestaltung hat sich an diesem Ziel der Resozialisie-
rung auszurichten. Gleichermaßen hat der Vollzug die Aufgabe, die Allgemeinheit vor 
weiteren Straftaten zu schützen. Dies folgt aus der Pflicht des Staates, für die Sicherheit 
seiner Bürger zu sorgen. Zwischen dem Integrationsziel des Vollzugs und dem gleich-
rangigen Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, besteht kein 
Gegensatz (BVerfG NJW 2006, 2095). Durch die Resozialisierung der Gefangenen wird 
zugleich auch der Schutz der Allgemeinheit gewährleistet. […] Satz 3 stellt ausdrücklich 
klar, dass der Staat seiner Schutzpflicht auch dadurch nachkommt, dass er die Resoziali-
sierung fördert. […]“ (Bürgerschafts-Drucks. 19/2533, 2 u. 51). 

Zu den Grundsätzen der Behandlung § 4 HmbStVollzG s. § 4 Rdn. 29. 
 
4. Hessen. § 2 HStVollzG bestimmt: „Im Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Gefan-

genen befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen (Eingliederungsauftrag). Während des Vollzugs sind die Gefangenen sicher un-
terzubringen und zu beaufsichtigen (Sicherungsauftrag). Beides dient dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.“ 

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: „Das Gesetz beschreibt in § 2 die Aufga-
ben des Strafvollzuges in zwei gleichrangigen Gesetzesaufträgen. Der Eingliederungsauf-
trag sieht vor, dass die Gefangenen im Strafvollzug befähigt werden, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Der Sicherungsauftrag setzt auf die 
sichere Unterbringung und Beaufsichtigung der Gefangenen während des Vollzuges. […] 
Das Gebot der Resozialisierung ist in ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts begründet. Zum einen haben Gefangene einen Anspruch auf Resozialisierung 
(Art. 1 Abs. 1 GG), zum anderen hat die Gesellschaft einen Anspruch auf Resozialisierung 
der Gefangenen, damit sie zukünftig vor weiteren Straftaten bewahrt wird. Insoweit be-
steht zwischen der Erfüllung des Eingliederungsauftrags und dem Anliegen, die Allge-
meinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, kein Gegensatz, weil eine erfolgreiche In-
tegration den wirksamsten Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten darstellt. 
Durch die Legaldefinition des Begriffs „Eingliederungsauftrag“ in Satz 1 wird verdeut-
licht, dass der gesamte Strafvollzug auf eine wirkungsvolle, der Resozialisierung die-
nende Behandlung auszurichten ist. Der Verzicht auf eine Benennung des Vollzugsziels 
zugunsten der Beschreibung des Eingliederungsauftrags bedeutet nicht, dass das ge-
nannte Vollzugsziel aufgegeben wird, sondern konkretisiert im Gegenteil die Anforde-
rungen an den Strafvollzug. Die Vorschrift verpflichtet die Vollzugsbehörden, während 
des Vollzugs einer Freiheitsstrafe alles Vertretbare zu unternehmen, um die Gefangenen 
zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 
Das für alle Gefangenen nach wie vor geltende Vollzugsziel der Resozialisierung soll 
durch die Erfüllung dieses Eingliederungsauftrags erreicht werden (vgl. BayVerfGH, Ent-
scheidungvom 12.5.2009 – Vf. 4-VII-08).“ (LT-Drucks. 18/1396, 29). 

 
5. Niedersachsen. § 5 NJVollzG lautet: „Im Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Ge-

fangenen fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. Zugleich dient der Vollzug der Freiheitsstrafe dem Schutz der Allgemeinheit vor 
weiteren Straftaten.“ 

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: „[…] Anders als die Vorschrift des § 2 
StVollzG, die das Resozialisierungsgebot als alleiniges Vollzugsziel formuliert und den 
Schutz der Allgemeinheit nur als Aufgabe bezeichnet, schreibt der Entwurf den Schutz 
der Allgemeinheit als gleichrangiges Vollzugsziel fest. Mit der sprachlichen Verknüpfung 
„zugleich“ macht die Entwurfsvorschrift zudem deutlich, dass zwischen der (verfas-
sungsrechtlichen) Notwendigkeit, den Strafvollzug am Resozialisierungsziel auszurich-
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ten, und der staatlichen Schutzpflicht, für die Sicherheit aller Bürger zu sorgen, kein 
Gegensatz besteht, weil die Verwirklichung des Resozialisierungszieles zugleich auch 
dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten dient (ebenso BVerfG NJW 2006, 
2095). Insoweit sind Resozialisierung und der Schutz der Allgemeinheit nicht nur gleich-
rangige Ziele des Vollzuges, sondern ebenso wichtige Aufgaben der Vollzugsbehörden. 
[…] Der gegenüber der Vorschrift des § 2 StVollzG veränderten Regelung des Entwurfes 
kommt daher nicht nur als Programmsatz, sondern auch bei der Anwendung und Ausle-
gung einzelner Entwurfsvorschriften, eine besondere Bedeutung zu. […]“ (LT-Drucks. 
15/3565, 87). 

 
6. Musterentwurf. § 2 ME-StVollzG bestimmt: „Der Vollzug dient dem Ziel, die Ge-

fangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. Er hat die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.“ 

In der ME-Begründung heißt es dazu: „Die Bestimmung unterscheidet zwischen 
Ziel und Aufgabe des Vollzugs der Freiheitsstrafe. Alleiniges Vollzugsziel ist nach Satz 1 
die Resozialisierung. […] Mit der Formulierung „in sozialer Verantwortung“ wollte be-
reits der Gesetzgeber des Strafvollzugsgesetzes deutlich machen, dass der Vollzug die 
Gefangenen nicht zum bloßen Objekt behördlicher Bemühungen machen, sondern sie zu 
verantwortlichem Verhalten im Einklang mit den Rechtsvorschriften befähigen soll. Mit 
der Zielsetzung sind zugleich auch die Grenzen der staatlichen Einwirkung auf die Ge-
fangenen festgelegt. […] Zugleich stellt das Vollzugsziel eine Gestaltungsmaxime für den 
gesamten Vollzug dar und ist deshalb als eine Leitlinie für den Umgang mit den Gefan-
genen insbesondere bei der Auslegung des Gesetzes und bei der Ausübung des Ermes-
sens stets mit zu bedenken. Die Anstalt ist verpflichtet, alle Maßnahmen auf die Errei-
chung des Vollzugsziels auszurichten. Satz 2 benennt die Aufgabe des Vollzuges, die 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. […] Ziel und Aufgabe des Vollzugs 
sind im Zusammenhang zu sehen. Zwischen dem Eingliederungsziel des Vollzugs und 
dem Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, besteht kein Ge-
gensatz. Eine gelungene Resozialisierung gewährleistet zugleich auch den umfassen- 
den Schutz der Allgemeinheit. Beides dient letztlich der Sicherheit der Bevölkerung,  
und zwar über die Zeit der Freiheitsentziehung hinaus. Der Staat kommt seiner Schutz-
pflicht insbesondere dadurch nach, dass er die Resozialisierung fördert“ (ME-Begrün-
dung, 66 f). 

 
 
§ 3 
Gestaltung des Vollzuges 
§ 3 Jehle Gestaltung des Vollzuges 
(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als 

möglich angeglichen werden. 
(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken. 
(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich in 

das Leben in Freiheit einzugliedern. 
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